
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Informationen	zur	Automatikregelung	B197		
	
	
	
Das	Fahren	mit	einem	Automatikfahrzeug	ist	gerade	für	Fahranfänger	angenehmer	und	
einfacher	als	das	Fahren	mit	einem	Schaltwagen.		
Zwar	 gibt	 es	 bereits	 die	 Möglichkeit,	 die	 praktische	 Fahrerlaubnisprüfung	 auf	 einem	
Fahrzeug	 mit	 Automatikgetriebe	 abzulegen.	 Jedoch	 bringt	 dies	 den	 Nachteil	 mit	 sich,	
dass	 die	 Schlüsselzahl	 78	 im	 Führerschein	 eingetragen	 wird	 und	 der	 Inhaber	 der	
Fahrerlaubnis	nur	Fahrzeuge	mit	Automatikgetriebe	fahren	darf.		
	
	
Ab	dem	01.04.2021	tritt	jedoch	die	neue	Regelung	der	Schlüsselzahl	197	in	Kraft,	die	es	
ermöglicht,	die	Prüfung	auf	einem	Automatikfahrzeug	abzulegen	und	trotzdem	sowohl	
Fahrzeuge	mit	Automatik-	als	auch	solche	mit	Schaltgetriebe	fahren	zu	dürfen.	
	
	
	
Folgende	Voraussetzungen	gilt	es	hierfür	zu	erfüllen:	
	

• Mindestens	10	Fahrstunden	auf	einem	Schaltfahrzeug	
• 15-minütige	Testfahrt	durch	einen	Fahrlehrer		
• Ausstellung	einer	entsprechenden	Bescheinigung	durch	die	Fahrschule		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nun	 liegt	 der	 Gedanke	 nahe,	 dass	 die	 Führerscheinausbildung	 dadurch	 langwieriger	
wird,	 da	 schließlich	 10	 zusätzliche	 Fahrstunden	 zu	 absolvieren	 sind.	 Wenn	 die	
Fahrausbildung	bisher	so	aussah:	
	
	
	
						Grundausbildung										Überland										Autobahn										Nacht										Prüfungsvorbereitung	
	
Dann	müsste	sie	nach	der	neuen	Regelung	theoretisch	so	aussehen:		
	
	
	
	
	
					Automatikfahrzeug													Schaltfahrzeug													15-minütige	Testfahrt	

	
Dies	 ist	 allerdings	 nicht	 der	 Fall.	Wir	haben	uns	dazu	entschieden	nicht	
erst	die	Ausbildung	auf	dem	Automatikfahrzeug	abzuschließen	und	die	Fahrstunden	mit	
dem	Schaltwagen	„hinten	dran	zu	hängen“,	sondern	diese	Stunden	in	die	Ausbildung	zu	
integrieren.		
Das	könnte	dann	beispielsweise	so	aussehen:	
	
	
	
	
Wir	 haben	 uns	 für	 diese	 Vorgehensweise	 entschieden,	 da	 sie	 einige	 Vorteile	 mit	 sich	
bringt:	

• Beginnt	 die	 Ausbildung	 auf	 dem	 Automatikfahrzeug,	 ist	 es	 viel	 leichter	
grundsätzliche	 Dinge	 wie	 Lenken,	 Bremsen	 aber	 auch	 Vorfahrt	 und	
Verkehrsbeobachtung	zu	erlernen	

• Wenn	gegen	Ende	der	Grundausbildung	auf	das	Schaltfahrzeug	gewechselt	wird,	
beherrscht	 der	 Fahrerlaubnisbewerber	 bereits	 grundlegende	 Fähigkeiten	 des	
Verkehrsverhaltens	und	kann	Schaltvorgänge	leichter	integrieren	

• Findet	die	15-minütige	Testfahrt	kurz	vor	der	praktischen	Fahrerlaubnisprüfung	
statt,	 bekommt	der	Bewerber	bereits	 ein	Gefühl	dafür,	wie	eine	 solche	Prüfung	
abläuft	und	wie	es	ist,	wenn	noch	jemand	im	Auto	mitfährt	
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Im	Folgenden	möchten	wir	euch	noch	weitere	Informationen	zu	häufig	aufkommenden	
Fragen	geben:	
	

• Darf	ich	mit	B197	auch	im	Ausland	Schaltfahrzeuge	fahren?	
Ja,	das	ist	ohne	weiteres	möglich.	

	
• Hat	 B197	 Auswirkungen	 auf	 weitere	 Fahrerlaubnisklassen,	 die	 ich	 später	

erwerbe?	
Ja.	Wenn	jemand	B197	erworben	hat	und	später	eine	Prüfung	der	Klasse	BE	oder	
der	 C-	 bzw.	 D-	 Klassen	 auf	 einem	 Automatikfahrzeug	 ablegt,	 wird	 für	 die	
entsprechende	 Fahrerlaubnisklasse	 die	 Schlüsselzahl	 78	 eingetragen,	 sodass	
solche	Fahrzeuge	nur	mit	Automatikgetriebe	gefahren	werden	dürfen.	Um	das	zu	
vermeiden,	 muss	 entweder	 die	 Prüfung	 für	 die	 neue	 Fahrerlaubnisklasse	 auf	
einem	 Schaltwagen	 abgelegt	 werden	 oder	 die	 Schlüsselzahl	 197	 ausgetragen	
werden.	Das	geht	durch	eine	erneute	Prüfung	der	Klasse	B,	 in	diesem	Fall	dann	
auf	einem	Schaltfahrzeug.	
	

• Ich	habe	bereits	mit	der	Führerscheinausbildung	angefangen	und	möchte	zu	
B197	wechseln.	Ist	das	möglich?	
Ja.	Praktische	Fahrstunden,	die	seit	Dezember	2020	auf	einem	Schaltwagen	
absolviert	wurden,	können	für	B197	angerechnet	werden.		

	
• Ich	habe	eine	Fahrerlaubnis	der	Klasse	B	mit	Schlüsselzahl	78	und	möchte	auch	

Schaltfahrzeuge	fahren.	Was	kann	ich	tun?	
Es	 kann	 wie	 bisher	 eine	 erneute	 Fahrerlaubnisprüfung	 (dieses	 Mal	 auf	 einem	
Schaltwagen)	abgelegt	werden,	woraufhin	die	Schlüsselzahl	78	ausgetragen	wird.	
Ab	 01.04.	 besteht	 ferner	 die	 Möglichkeit,	 mindestens	 zehn	 Fahrstunden	 auf	
einem	Schaltwagen	sowie	die	15-minütige	Testfahrt	zu	absolvieren	und	sich	dies	
durch	 die	 Fahrschule	 bescheinigen	 zu	 lassen.	 Daraufhin	wird	 die	 Schlüsselzahl	
197	eingetragen.	

	


